
Zusätzlich zur allgemeinen Hochschulreife auch
Fachhochschulreife (schulischer Teil) in NRW möglich
? (§ 58 Abs. 6 APO-WbK)
Beitrag von „Kiggie“ vom 22. Januar 2022 23:59

Zitat von cera

Ich habe gem. § 58 Abs. 6 APO-WbK einen Rechtsanspruch auf die Ausstellung einer
Bescheinigung über den schulischen teil der Fachhochschulreife, wenn ich die
Bedingungen des § 61 Abs. 1 erfülle.

Und welchen Mehrwert hast du durch dieses Zeugnis?
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